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Überlegungen zum Inhalt der sozialistischen Rechtserziehung
Nach dem Programmentwurf der SED ist die Haupt
richtung, in der sich die sozialistische Staatsmacht in 
der DDR entwickelt, die weitere Entfaltung und Ver
vollkommnung der sozialistischen Demokratie./l/ Ein 
wichtiger Aspekt dieser Entwicklung besteht im plan
mäßigen Ausbau der sozialistischen Rechtsordnung und 
in der Gewährleisttung der Rechtssicherheit. Es sind 
weitere Anstrengungen zu unternehmen, um im täg
lichen Leben die freiwillige Einhaltung des sozialisti
schen Rechts und die bewußte Disziplin zu einer festen 
Gewohnheit der Bürger werden zu lassen, in der staat
lichen Leitung die Gesetzlichkeit strikt zu wahren und 
die Durchsetzung von Ordnung, Disziplin und Sicher
heit zu einem untrennbaren Bestandteil jeder Lei
tungstätigkeit zu machen. Kurz: es geht darum, die 
gesellschaftliche Wirksamkeit des sozialistischen Rechts 
als eines wichtigen Instruments unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates spürbar und durchgreifend zu erhö
hen.
Diese Aufgabe ist in der Praxis nicht zu bewältigen, 
ohne die ideologischen Grundlagen der gesellschafts
organisierenden Wirkung des sozialistischen Rechts zu 
verbreitern; denn alles, was das Recht fordert, wird 
nur über das Bewußtsein und das Handeln der Men
schen im Leben wirklich umgesetzt, muß also durch den 
Kopf des einzelnen hindurch./2/ Die ideologischen 
Grundlagen einer solchen Wirkung des Rechts sind das 
sozialistische Bewußtsein insgesamt und — als Bestand
teil dieses Bewußtseins — namentlich das sozialistische 
Rechtsbewußtsein. Die prinzipiellen Aufgaben zur wei
teren Entwicklung und Festigung des sozialistischen 
Rechtsbewußtseins der Werktätigen haben im Beschluß 
des Politbüros des Zentralkomitees der SED vom 7. Mai 
1974 ihren Niederschlag gefunden./3/

Zur Differenziertheit des Rechtsbewußtseins 
der Bürger

Das sozialistische gesellschaftliche Rechtsbewußtsein als 
Bestandteil des Klassenbewußtseins der Arbeiterklasse
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übt auf die Herausbildung und Entwicklung des indi
viduellen Rechtsbewußtseins, auf das Rechtsbewußtsein 
der einzelnen Persönlichkeiten, einen großen Einfluß 
aus. Jedoch ist bekannt, daß die Übereinstimmung der 
leitenden Ideen und Prinzipien des gesellschaftlichen 
und des individuellen Rechtsbewußtseins nicht deren 
Identität bedeutet. Das individuelle Rechtsbewußtsein 
hat seine Besonderheiten, und seine Entwicklung ver
läuft unterschiedlich.^/ Das drückt sich u. a. in einer 
mehr oder weniger starken Differenziertheit des In
halts und des Reifegrades des Rechtsbewußtseins der 
Bürger und ihrer Kollektive aus. Diese Differenziert
heit führt dazu, daß die in den Rechtsnormen gestell
ten Handlungsanforderungen auf ein unterschiedliches 
Rechtsbewußtsein stoßen, was sich wiederum bei ihrer 
Umsetzung in praktisches Handeln auswirkt.
Wo sich bei uns sozialistisches individuelles Rechts
bewußtsein erfolgreich entwickelt, wo ein von der mar
xistisch-leninistischen Ideologie getragenes Verhältnis 
des einzelnen zum sozialistischen Recht herausgebildet 
wird, da bestehen günstige Bedingungen, um das so
zialistische Recht durchzusetzen. Wo in Kollektiven und 
beim einzelnen Werktätigen die feste Überzeugung 
herrscht, daß das sozialistische Recht der Verwirkli
chung der Interessen der Werktätigen, dem Schutz der 
sozialistischen Ordnung und der Freiheit und Menschen
würde der Bürger dient, wo Klarheit darüber besteht, 
daß jeglichem rechtswidrigem Verhalten ohne Ansehen 
der Person entgegengetreten wird, da gibt es auch per
sönliches Engagement für die Einhaltung und Durch
setzung des sozialistischen Rechts. Das beweist u. a. 
sehr deutlich die Bewegung für vorbildliche Ordnung, 
Disziplin und Sicherheit in den Betrieben und Wohn- 
gebieten./5/
Noch nicht jeder Bürger tritt dem sozialistischen Recht 
mit der Einsicht gegenüber, daß dieses Recht die Macht 
der Arbeiterklasse sowie ihrer Verbündeten verkörpert 
und folglich ein Mittel zur politischen Daseinsgestal
tung der Werktätigen, ein Mittel zum Schutz der so
zialistischen Gesellschaft und aller ihrer Mitglieder ist. 
Zuweilen wirkt noch die Tradition der Volksfremdheit 
des bürgerlichen Rechts fort, wonach „das höchste Ver-
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